
Ziehung der Strafgefangenen zu einer den Grundsätzen 
des Zusammenlebens der Bürger in der sozialistischen 
Gesellschaft entsprechenden verantwortungsbewußten 
Gestaltung ihre's Lebens sowie auf die Erhöhung des 
Bildungs- und Kulturniveaus zu richten.

2 In Verbindung mit der Erziehung durch gesellschaft
lich nützliche Arbeit und unter Berücksichtigung der im 
Erziehungsprogramm enthaltenen Festlegungen sind 
Maßnahmen zur staatsbürgerlichen Schulung und zur 
kulturellen Erziehung und Bildung durchzuführen. Die 
hauptsächlichsten Formen und Methoden der staatsbür
gerlichen Schulung sind Vorträge, politisch aktuelle Ge
spräche, Informationen ziu aktuellen Ereignissen und 
differenzierte Aussprachen. Ihre Gestaltung ist durch ge
eignete Literatur, Presseerzeugnisse, Filme und den 
Empfang von Rundfunk- und Fernsehsendungen wirksam 
zu unterstützen.

3 In Abhängigkeit vom Bildungsstand werden zur Er
höhung des Bildungsniveaus und zur Förderung der 
Wiedereingliederung Maßnahmen der allgemeinen Bil
dung durchgeführt. Für alle während der Zeit des Straf
vollzuges erreichten Qualifikationen sind Nachweise 
durch die aus- und weiterbildenden Institutionen auszu
stellen. Aus ihnen darf nicht ersichtlich sein, daß diese 
Qualifikationen während de*s Vollzuges der Strafe mit 
Freiheitsentzug erworben wurden.

4 Zur Unterstützung der positiven Persönlichkeitsent
wicklung der Strafgefangenen sind im Rahmen der Aus-

35


